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Gemeinde Muggensturm Beschlussvorschlag 66/22 ÖS 
Amt: Hauptamt 
 

Beratungsfolge Sitzung am 
Gemeinderat 14.11.2022 

 

AZ.:   öffentlich 
Beratungsergebnis: 
Bearbeiter: Susanne Volz 
Verfasser: Claus Gerstner 
einstimmig 
 
 
 

Mit Stimmen- 
mehrheit 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beschlussvor- 
schlag 

Abweichung Kein Beschluss 
wird nachgereicht 

 
 
Bebauungsplanverfahren "Schulzentrum Muggensturm"; 
a) Billigung des Vorentwurfs 
b) Beschluss zur öffentlichen Auslegung nach § 2 Abs. 2 BauGB und zur Beteiligung  
    der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB  
c) Beschluss zur Beauftragung des Büro Schöffler, Karlsruhe, zur Bearbeitung des  
    Bebauungsplanverfahrens 
 
Auf die dem Gemeinderat zur öffentlichen Sitzung am 11.04.2022, TOP 27, zugestellte umfassende 
Beschlussvorlage wird verwiesen. 
 
In dieser Sitzung fasste der Gemeinderat nach den gesetzlichen Vorgaben den 
Aufstellungsbeschluss zur Durchführung der Änderung des Bebauungsplanes nach § 13a 
(beschleunigtes Verfahren) BauGB.  
 
In Erinnerung rufen wollen wir, dass sich unser Gemeinderat in den Jahren 2007/2008 dafür 
ausgesprochen hat, die Muggensturmer Albert-Schweitzer-Schule zur Ganztagesschule 
fortzuentwickeln. Hier war es notwendig, das Schulhaus mit einem Erweiterungsbau zu versehen, 
so dass die offene Ganztagesschule im Gesamtschulhausbereich umgesetzt werden konnte. Um 
die diesbezügliche Ausrichtung der damaligen Muggensturmer Albert-Schweitzer-Grund-
/Hauptschule so fortzuentwickeln vertrat der Landkreis Rastatt seinerzeit die Auffassung, dass dies 
nicht nach § 34 BauGB, sondern über ein Bebauungsplanverfahren zur genehmigungsreife 
hinkommen kann. Gemäß der BauGB-Novelle von 2004 wurde seinerzeit das § 13a-Verfahren zur 
Neuaufstellung dieses Bebauungsplanes gewählt. 
 
Dieser Bebauungsplan wurde gemäß Satzungsbeschluss vom 14.07.2008 so rechtskräftig. Die 
öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am 21.08.2008. 
 
In den vergangenen 14 Jahren hat sich die Grundschul-/Schulentwicklung dahingehend stark 
verändert, dass nach Schaffung und Gründung der Werkrealschule Muggensturm-Kuppenheim die 
Klassenstufen 8 – 10 seinerzeit im Muggensturmer Schulhaus integriert worden sind. Mit Ablauf des 
laufenden Schuljahres 2022/2023 erfolgt hier aufgrund der bekannten Thematik die Beschulung der 
Kinder in Kuppenheim. Somit stehen diese Räumlichkeiten ab dem kommenden Schuljahr der 
Gemeinde Muggensturm für eigene Zwecke zur Verfügung.  
 
Nachdem der Raumbedarf in der Sitzung vom 11.04.2022, sowie in den Vorgesprächen mit den 
Fraktionsvorsitzenden, auch unter dem Hinblick des starken Zuwachses an Betreuungsaufgaben, 
insbesondere an der Kernzeitbetreuung, aber auch an der Beschulung und Betreuung von 
Flüchtlingskindern, sowie der künftigen Ortsentwicklungen in den Bereichen „Falkenäcker-
Stangenäckerle“, sowie künftig voraussichtlich auch „Wohnanlage Vogesenstraße“ (= aufgegebene 
Spedition Schiel, Vogesenstraße 29) vorgestellt wurde, wurden drei Mobile Raumsysteme inklusive 
Sanitärtrakt beschafft.  
 
Der Landkreis Rastatt vertrat hierzu die Auffassung, dass die Legalisierung der baurechtlichen 
Genehmigung, die hierfür notwendig ist, ausschließlich über ein Bebauungsplanverfahren erfolgen 
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kann. Derzeit duldet der Landkreis Rastatt das Aufstellen, sowie die Nutzung dieser Mobilen 
Raumsysteme nach erfolgter Baugenehmigung.  
 
In Abstimmung mit dem Landratsamt Rastatt bzw. mit den Fraktionsvorsitzenden des 
Gemeinderates wurde von der Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit dem Büro Schöffler, 
Karlsruhe, die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens vorangetrieben.  
 
In der heutigen Gemeinderatssitzung stehen die Billigung des Vorentwurfs, sowie der Beschluss zur 
öffentlichen Auslegung nach § 2 Abs. 2 BauGB und zur Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 
BauGB, sowie die förmliche Bestätigung der Beauftragung des Büro Schöffler aus Karlsruhe an.  
 
Die notwendige artenschutzrechtliche Ersteinschätzung ist bereits im Juni 2022 in Zusammenarbeit 
mit dem Büro Wald + Corbe erfolgt.  
 
Als Anlage ist der Vorentwurf des Bebauungsplanes, sowie die artenschutzrechtliche 
Ersteinschätzung beigefügt. 
 
Ein Vertreter des Büro Schöffler, voraussichtlich Frau Jakubik, wird den Vorentwurf und den 
aktuellen Sachstand in der Sitzung vorstellen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
a) Der vorliegende Vorentwurf (lt. Anlage) und der Satzungsentwurf (lt. Anlage) wird durch 
Beschluss gebilligt. Die artenschutzrechtliche Ersteinschätzung wird zur Kenntnis genommen. 
 
b) Der Gemeinderat fasst den Beschluss zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB, nebst 
genannter Unterlagen, sowie die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
c) Der Gemeinderat bekräftigt per Beschluss die Beauftragung des Büro Schöffler, Karlsruhe, 
gemäß Text.  
 
 
 
Anlagen:    
 
Satzungsentwurf gem. Text zum Bebauungsplanverfahren inklusive Begründung sowie die 
genannte artenschutzrechtliche Ersteinschätzung 
Vorentwurf 
 
 
 






























































